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 Räumliches Entwicklungskonzept Rüti (REK 2022) - Abrechnung - 

Genehmigung 

Ausgangslage 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2020-154 vom 1. September 2020 und 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 2022-163 vom 28. Juni 2022 hat der Gemeinderat das 

Räumliche Entwicklungskonzept Rüti (REK 2022) genehmigt. 

 

Für die breite Abstützung bei der Bevölkerung wurde im Januar 2022 eine freiwillige, 

öffentliche Vernehmlassung inkl. Informationsveranstaltung zum REK 2022 mit corona-

bedingter Videoübertragung durchgeführt. Diese ursprünglich nicht eingeplante 

Vernehmlassung wurde - erstmals und als Pilotprojekt - gestützt auf ein Online-Tool 

abgehalten und hat durch die sehr grosse Beteiligung der Bevölkerung sowie durch den 

zu erstellenden Bericht mit Stellungnahmen zu den Eingaben Zusatzkosten verursacht.  

 

Mit Genehmigung des REK 2022 mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2022-163 vom 

28. Juni 2022 wurde der bewilligte Kredit für das REK 2022 von CHF 75'000.00, um 

CHF 25'000.00, auf CHF 100'000.00 erhöht. 

 

Die entsprechenden Arbeiten wurden abgeschlossen und die Investition im Jahr 2022 «in 

Betrieb» genommen. 

Ausgaben 

Die Abrechnung des Bereichs Finanzen vom 19. Dezember 2022 liegt vor und setzt sich 

wie folgt zusammen: 

Bezeichnung Konto Betrag CHF 

Erfolgskontrolle REK 10608.5290.00, INV00223 69'320.10 

freiwillige Vernehmlassung 10608.5290.00, INV00223 31'966.25 

Kosten total  101'286.35 
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Ausgabenabrechnung 

Die abgerechneten Ausgaben sind höher als die bewilligten Ausgaben.  

Bezeichnung Betrag CHF 

Genehmigte Ausgaben vom 01.09.2020 und vom 28.06.2022 100'000.00 

Netto-Investitionsausgaben 101'286.35 

Mehrausgaben 1'286.35 

 

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der freiwilligen Vernehmlassung, gestützt auf 

ein Online-Tool, inkl. Informationsveranstaltung mit coronabedingter Videoübertragung 

haben aufgrund der sehr grossen Beteiligung der Bevölkerung zu Mehrausgaben von 

CHF 1'286.35 geführt. 

Aktivierung der Nettoinvestition 

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie 

gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige 

Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Anlagekategorie Nutzungs-
dauer 

Konto  
Bilanz 

Konto Erfolgs-
rechnung 

Anschaffungs- 
wert 

Planungsausgabe 10 Jahre 1429.001 10608.3320.90 101'286.35 

Total    101'286.35 

Die Fertigstellung erfolgte am 28. Juni 2022. 

Beilagen zur Kreditabrechnung 

Der Ausgabenabrechnung liegen folgende Unterlagen bei: 

- Originalbelege und Kontoblätter 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.  

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Die Genehmigung einer Kreditabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 

Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 15 Ziff. 10 GO 
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(Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine 

Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist. 

Beschluss 

1. Die Ausgabenabrechnung für das Räumliche Entwicklungskonzept Rüti (REK 2022) 

vom 1. Juni 2022 mit Nettoausgaben von CHF 101'286.35 und Mehrausgaben von 

CHF 1'286.35 wird genehmigt. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Ressortvorsteher Bau 
- Abteilung Bau 
- Abteilung Finanzen 
- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 
- Internet «Räumliches Entwicklungskonzept Rüti (REK 2022) - Abrechnung - 

Genehmigung» 
- Archiv

 

 

Versand: 31. Januar 2023 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 

 


